
 

 

 

BUNDESFINANZHOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebäude-AfA - Wechsel von der degressiven AfA zur A fA nach der 
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T e n o r  

 

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Fina nzgerichts 

Baden-Württemberg vom 27. Oktober 2015  5 K 1909/12  wird als 

unbegründet zurückgewiesen. 

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin  zu tragen. 

 

G r ü n d e  

 

I. 

Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist E igentümerin 

des Grundstücks A-Straße in Z. Das Grundstück ist b ebaut mit 

einem 1994 für den Betrieb eines Autohauses erricht eten 

Gebäude (Werkstatt und Verkaufsräume) und Außenanla gen. Die 

Klägerin vermietet das Grundstück seit Fertigstellu ng des 

Gebäudes an das von ihrem Ehemann als Einzelkaufman n 

betriebene Autohaus. 

 

Im Jahr 2009 errichtete die Klägerin auf dem Grunds tück einen 

Anbau an das bestehende Werkstattgebäude und überda chte einen 

Teil der Freifläche. Dafür wandte sie Herstellungsk osten von 

insgesamt 85.137 € auf. 

 

In den Jahren von 1994 bis 2008 machte die Klägerin  bei ihren 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung degressiv e Absetzun-

gen für Abnutzung (AfA) gemäß § 7 Abs. 5 des Einkom mensteuer-

gesetzes (EStG) auf die Gebäudeherstellungskosten g eltend. 

Diese beliefen sich ursprünglich auf 584.390 €. Der  am 

1. Januar 2009 noch nicht abgeschriebene Gebäuderes twert be-

lief sich auf 255.665 €. 

 

In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjah r machte 

die Klägerin AfA in Höhe von 33.477 € geltend. Auf Nachfrage 

1 

2 

3 

4 



- 2 - 

- 3 - 

 

korrigierte sie den Betrag auf 34.081 €. Entgegen d er bisheri-

gen Annahmen betrage die voraussichtliche Gesamtnut zungsdauer 

des Gebäudes nicht 50, sondern nur 25 Jahre. Der am  1. Januar 

2009 noch nicht abgeschriebene Gebäuderestwert von 255.665 € 

müsse um die im Streitjahr angefallenen Herstellung skosten von 

85.137 € auf 340.802 € erhöht und auf die restliche n 10 Jahre 

gleichmäßig verteilt werden (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG ). 

 

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt - -FA--) be-

rücksichtigte demgegenüber als AfA nur 1,25 % der u m die nach-

träglichen Herstellungskosten erhöhten ursprünglich en Bemes-

sungsgrundlage (584.390 € + 85.137 € = 669.527 € x 1,25 % 

= gerundet 8.370 €) und führte zur Erläuterung aus,  eine kür-

zere als die bislang angenommene voraussichtliche N utzungs-

dauer sei nicht dargelegt worden (nach § 164 Abs. 2  der Abga-

benordnung geänderter Einkommensteuerbescheid vom 2 4. Oktober 

2011). Den Einspruch wies das FA als unbegründet zu rück (Ein-

spruchsentscheidung vom 4. Mai 2012). 

 

Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Mi t der Revi-

sion erhebt die Klägerin die Sachrüge (Verletzung v on § 7 

Abs. 5 und § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG). 

 

Die Klägerin beantragt, 

die Vorentscheidung aufzuheben, den Einkommensteuer bescheid 

in Gestalt der Einspruchsentscheidung zu ändern und  die 

Einkommensteuer auf den Betrag festzusetzen, der si ch er-

gibt, wenn bei den Einkünften aus Vermietung und Ve rpach-

tung Abschreibungen in Höhe von 34.081 € berücksich tigt 

werden. 

 

Das FA beantragt, 

die Revision zurückzuweisen. 
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II. 

Die Revision ist unbegründet und wird zurückgewiese n (§ 126 

Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 

 

1. Nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG könn en bei Ge-

bäuden, die der Erzielung von Einkünften dienen und  nach dem 

31. Dezember 1924 fertiggestellt worden sind, jährl ich 2 % der 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Werbungsk osten abge-

zogen werden. Beträgt die tatsächliche Nutzungsdaue r des Ge-

bäudes weniger als 50 Jahre, können anstelle dieser  Absetzun-

gen die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechen den AfA 

vorgenommen werden (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG). Bei Ge bäuden, die 

der Steuerpflichtige aufgrund eines vor dem 1. Janu ar 1995 ge-

stellten Bauantrags hergestellt hat, können abweich end von 

Abs. 4 degressive Abschreibungen vorgenommen werden : in den 

ersten acht Jahren jeweils 5 %, in den darauf folge nden sechs 

Jahren jeweils 2,5 % und in den darauf folgenden 36  Jahren je-

weils 1,25 % (§ 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG). 

 

2. Ein späterer Wechsel von der in Anspruch genomme nen degres-

siven AfA nach § 7 Abs. 5 EStG zur AfA nach § 7 Abs . 4 Satz 2 

EStG ist nicht möglich. 

 

a) Der Bundesfinanzhof (BFH) musste die Frage bishe r nicht be-

antworten. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprech ung ist der 

Steuerpflichtige an die einmal getroffene Wahl für die degres-

sive AfA nach § 7 Abs. 5 EStG grundsätzlich gebunde n. Der spä-

tere Wechsel zu einer anderen AfA-Methode ist damit  grundsätz-

lich ausgeschlossen (BFH-Urteil vom 3. April 2001 I X R 16/98, 

BFHE 195, 273, BStBl II 2001, 599). Insbesondere is t ein Wech-

sel von der in Anspruch genommenen degressiven AfA nach § 7 

Abs. 5 EStG zu den normalen, linearen Gebäude-AfA n ach § 7 
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Abs. 4 EStG nicht möglich (BFH-Urteil vom 10. März 1987 

IX R 24/86, BFHE 149, 527, BStBl II 1987, 618). Auf  die Frage, 

ob dies auch einen Wechsel zur AfA nach der tatsäch lichen Nut-

zungsdauer (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG) ausschließt, ka m es inso-

weit nicht an. Zugelassen hat der BFH allerdings de n Wechsel 

von der AfA nach § 7 Abs. 5 EStG zu den erhöhten Ab setzungen 

nach § 7b EStG a.F. (BFH-Urteil in BFHE 149, 527, B StBl II 

1987, 618); den umgekehrten Wechsel hat er indes au sgeschlos-

sen (BFH-Urteil vom 17. Februar 1976 VIII R 188/71,  BFHE 118, 

319, BStBl II 1976, 414). Zugelassen hat er ferner den Wechsel 

von einer degressiven AfA zu einer anderen degressi ven AfA 

nach einer Nutzungsänderung (BFH-Urteil vom 15. Feb ruar 2005 

IX R 32/03, BFHE 210, 481, BStBl II 2006, 51). 

 

b) Die Finanzverwaltung schließt einen Wechsel von der degres-

siven AfA nach § 7 Abs. 5 EStG zur AfA nach der tat sächlichen 

Nutzungsdauer bei Gebäuden (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG)  aus, bean-

standet jedoch bei Anwendung der degressiven AfA na ch § 7 

Abs. 5 EStG die Inanspruchnahme von Absetzung für a ußergewöhn-

liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung nic ht (R 7.4 

Abs. 11 Satz 2 der Einkommensteuer-Richtlinien). 

 

c) Im Schrifttum wird die Frage unterschiedlich bea ntwortet. 

Die ganz überwiegende Ansicht schließt einen später en Wechsel 

von der in Anspruch genommenen degressiven AfA zur AfA nach 

der tatsächlichen Nutzungsdauer aus (Blümich/Brandi s, § 7 EStG 

Rz 565; Anzinger in Herrmann/Heuer/Raupach, § 7 ESt G Rz 333; 

Waldhoff, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 7 Rz F33; 

Lambrecht in Kirchhof, EStG, 11. Aufl., § 7 Rz 105;  Schnitter 

in Frotscher, EStG, Freiburg 2011, § 7 Rz 481; Stuh rmann in 

Bordewin/Brandt, § 7 EStG Rz 232; Bartone in Korn, § 7 EStG 

Rz 179; Rosarius in EStG-eKommentar, Stand 1. Janua r 2015, § 7 

Rz 195). Lediglich eine Mindermeinung plädiert dafü r, den 
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Wechsel zuzulassen (Schmidt/Kulosa, EStG, 27. Aufl. , § 7 

Rz 176). 

 

d) Der Senat schließt sich der im Schrifttum überwi egend ver-

tretenen Ansicht an. Im Gesetz fehlt eine Regelung für den 

Übergang von der degressiven zur linearen AfA bei G ebäuden. 

Der Übergang ist danach weder vorgesehen noch einde utig ausge-

schlossen (BFH-Urteil in BFHE 149, 527, BStBl II 19 87, 618). 

Er ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil § 7 Abs. 5 EStG 

eine starre, unveränderliche Abschreibungsregel ent hält, deren 

Sätze weder unter- noch überschritten werden dürfen  (so aber 

BFH-Urteil in BFHE 118, 319, BStBl II 1976, 414). D ieser Be-

fund gilt zunächst nur innerhalb der AfA nach § 7 A bs. 5 EStG 

und schließt den Wechsel zu einer anderen AfA-Metho de nicht 

grundsätzlich aus (vgl. BFH-Urteil in BFHE 149, 527 , BStBl II 

1987, 618: Wechsel zu § 7b EStG a.F.). Kein Argumen t ergibt 

sich ferner aus der Erwägung, dass der Steuerpflich tige, der 

in den ersten Jahren die Vorteile der degressiven A fA genossen 

hat, in späteren Jahren auch die Nachteile der Vors chrift in 

Kauf nehmen muss. Dies schließt zwar einen Wechsel von der de-

gressiven AfA nach § 7 Abs. 5 EStG zur linearen AfA  nach § 7 

Abs. 4 Satz 1 EStG generell aus, nicht jedoch einen  Wechsel 

zur AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer gemäß § 7 Abs. 4 

Satz 2 EStG. Wie der Streitfall zeigt, kann sich be i (behaup-

teter) kürzerer Nutzungsdauer des Gebäudes die Inan spruchnahme 

der degressiven AfA in den ersten Jahren im Nachhin ein als 

nachteilig darstellen. 

 

Ein solcher Wechsel würde jedoch die mit der Vorsch rift be-

zweckte Rechtsvereinfachung konterkarieren. § 7 Abs . 5 EStG 

typisiert die Nutzungsdauer eines Gebäudes und dien t damit der 

Rechtsvereinfachung. Bei Wahl der degressiven AfA n ach § 7 

Abs. 5 EStG erübrigt sich die Feststellung der tats ächlichen 

15 

16 



- 6 - 

- 7 - 

 

Nutzungsdauer des Gebäudes. Der Steuerpflichtige en tscheidet 

sich bei Wahl der degressiven AfA bewusst dafür, di e Herstel-

lungskosten des Gebäudes in 50 der Höhe nach festge legten Jah-

resbeträgen geltend zu machen. Die Vereinfachung tr itt nur 

ein, wenn die Wahl über die gesamte Dauer der Absch reibung 

bindend ist. Die Wahl der degressiven AfA ist desha lb unabän-

derlich. 

 

Dagegen bestehen keine durchgreifenden Bedenken. In sbesondere 

durfte der Gesetzgeber bei der Wahl der degressiven  AfA auf 

eine Anpassungsregelung wie in § 7 Abs. 4 Satz 2 ES tG verzich-

ten. Die degressive AfA kommt nur bei neu hergestel lten Gebäu-

den in Betracht. Bei neuen Gebäuden ist die Annahme  einer vo-

raussichtlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren in alle r Regel 

nicht unangemessen. Sollte dies aufgrund der Bauart  oder der 

in Aussicht genommenen Art der Nutzung im Einzelfal l anders 

sein, wird dies in aller Regel von Anfang an erkenn bar sein. 

Dann hat es der Steuerpflichtige in der Hand, von v ornherein 

die Abschreibung gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG zu wä hlen. Die 

Möglichkeit, dass sich bei einem neuen Gebäude (ohn e eine 

nachträgliche Änderung der Nutzungsart) erst nachtr äglich eine 

wesentlich kürzere voraussichtliche Nutzungsdauer a ls ur-

sprünglich angenommen ergibt, durfte der Gesetzgebe r dagegen 

vernachlässigen (so schon Söffing, Deutsche Steuer- Zeitung 

1969, 161, 170). 

 

Ohne Erfolg macht die Revision schließlich geltend,  dass ein 

nachträglicher Wechsel von der degressiven AfA zur AfA nach 

der tatsächlichen Nutzungsdauer in systematischer H insicht 

eine Rückkehr zum Grundprinzip des § 7 Abs. 1 EStG darstellen 

würde. Das trifft nicht zu. § 7 Abs. 4 und 5 EStG r egeln die 

Abschreibung bei Gebäuden "abweichend von Absatz 1"  (§ 7 

Abs. 4 Satz 1 EStG). Ein Rückgriff auf Absatz 1 der  Vorschrift 
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ist damit bei Gebäuden ausgeschlossen. Bei Gebäuden  ist die 

Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer n icht der 

Grundfall, sondern die Ausnahme. § 7 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 

EStG typisieren die Nutzungsdauer des Gebäudes; das  ist seit 

1964 der Normalfall. Die in § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG davon vor-

gesehene Abweichung ist die Ausnahme und zudem nach  dem ein-

deutigen Wortlaut der Vorschrift nur "anstelle der Absetzungen 

nach Satz 1" zulässig. 

 

3. Nachträgliche Herstellungskosten sind bei der de gressiven 

AfA gemäß § 7 Abs. 5 EStG ab dem Jahr ihres Anfalls  zusammen 

mit den bisherigen Erstellungskosten des Gebäudes n ach dem für 

diese geltenden Prozentsatz abzusetzen (BFH-Urteil vom 

20. Januar 1987 IX R 103/83, BFHE 149, 448, BStBl I I 1987, 

491). Daran hält der Senat fest. Wie mit dem nicht abgeschrie-

benen Restwert zu verfahren ist, der nach Ablauf de r in § 7 

Abs. 5 EStG auf 50 Jahre angelegten Staffel bei nac hträglichen 

Herstellungskosten verbleibt, bedarf im Streitjahr keiner Ent-

scheidung. 

 

4. Nach diesen Maßstäben hält das angefochtene Urte il der Re-

vision stand. Das FG ist deshalb der Behauptung des  Klägers, 

die bestehenden Gebäude hätten im Streitjahr nur no ch eine 

restliche Nutzungsdauer von 10 Jahren gehabt, zu Re cht nicht 

nachgegangen. 

 

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 F GO. 

19 

20 

21 


